
Gesetzblatt Teil I Nr. 18 — Ausgabetag: 11. Juli 1985 221

die Arbeiterversorgung, die altersgerechte Schüler- und Kin
derspeisung sowie die Verkaufs- und Gaststättenkultur fest.

(2) Der Rat des Bezirkes sichert für die Versorgung mit 
Nahrungs- Und Genußmitteln das geplante staatliche Aufkom
men, die vertragsgerechte Realisierung sowie die zeitgerechte 
Bereitstellung der Warenfonds durch die Betriebe der bezirks
geleiteten Industrie, des Handels sowie der Land- und Nah
rungsgüterwirtschaft. Er nimmt Einfluß auf die planmäßige 
Produktion und die vertragsgerechte Bereitstellung industriel
ler Konsumgüter durch die Kombinate und Betriebe sowie 
auf die Erschließung von Reserven.

(3) Der Rat des Bezirkes ist für die Leitung und Planung 
der .ihm unterstellten Kombinate, wirtschaftsleitenden Organe, 
Betriebe und Einrichtungen des Groß- und Einzelhandels ver
antwortlich und sichert die kontinuierliche Erhöhung ihrer 
Leistungsfähigkeit. Er gewährleistet das Zusammenwirken der 
bezirksgeleiteten Kombinate und der wirtschaftsleitenden Or
gane des Handels mit den Kombinaten und Betrieben der 
Nahrungsgüterwirtschaft und Lebensmittelindustrie sowie den 
Genossenschaften und den Betrieben der Landwirtschaft zur 
langfristigen Entwicklung der Produktion und Versorgung 
mit Frischwaren. Der Rat des Bezirkes leitet die Handels- und 
Gewerbekammer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an.

(4) Der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes bestätigen lang
fristige Maßnahmen zur Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts im Handel, zur umfassenden Inten
sivierung des Warenumschlages, zur Erhaltung und Moder
nisierung der Grundfonds, einschließlich der Lagernetzent
wicklung im Großhandel, und zum effektiven Einsatz des 
gesellschaftlichen Arbeitsvermögens im Konsumgüterbinnen
handel. Der Rat des Bezirkes gewährleistet die zuverlässige 
Sicherung der Versorgungstransporte. Veränderungen in der 
Organisation und Zuordnung von zentralgeleiteten Handels
betrieben sowie Verkaufseinrichtungen der Industrie bedürfen 
der Zustimmung des Rates des Bezirkes.

§27

Bauwesen, Städtebau und Architektur
(1) Der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes tragen die 

Verantwortung für die Realisierung des Wohnungsbaupro
gramms in der Einheit von Neubau, Rekonstruktion, Moder
nisierung und Erhaltung von Wohngebäuden und Gebäuden 
für gesellschaftliche Zwecke im Territorium. Sie legen Grund
sätze für die Leitung und Planung des komplexen Wohnungs
baus fest und leiten die Räte der Kreise bei der langfristig
konzeptionellen Arbeit an. Sie sichern, daß die erforderlichen 
Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, 
der Kultur, der Jugend und des Sports sowie Versorgungs
einrichtungen geschaffen werden. Der Rat des Bezirkes ist 
für die Vorbereitung und Durchführung der im Plan festge
legten Vorhaben des komplexen Wohnungsbaus verantwort
lich.

(2) Der Rat des Bezirkes hat entsprechend dem volkswirt
schaftlich begründeten Baubedarf die kontinuierliche Erhö
hung der Leistungsfähigkeit und Effektivität des Bauwesens 
auf dem Weg der umfassenden Intensivierung zu sichern und 
dazu die örtlichen Bau- und Baumaterialienkapazitäten plan
mäßig zu entwickeln. Er ist für die allseitige und kontinuier
liche Planerfüllung in den ihm unterstellten Kombinaten, 
Betrieben und Einrichtungen des Bauwesens verantwortlich 
und hat den ausschließlichen Einsatz ihrer Kapazitäten für 
die im Plan enthaltenen Aufgaben zu sichern. Er hat im 
Rahmen der staatlichen Plankennziffem den notwendigen 
Leistungszuwachs des kreisgeleiteten Bauwesens zu gewähr
leisten.

(3) Der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes haben, ausge
hend von den Grundsätzen für die sozialistische Entwicklung 
von Städtebau und Architektur in der Deutschen Demokrati
schen Republik, die Grundlinie zur städtebaulich-architekto
nischen Entwicklung im Bezirk auszuarbeiten, durchzusetzen 
und jeweils für Fünfjahrplanzeiträume zu präzisieren. Sie 
treffen grundsätzliche Festlegungen zur Ausarbeitung, inhalt

lichen Gestaltung und Aktualisierung von Generalbebauungs
plänen für Städte, einschließlich ihres Umlandes.

§28
Wohnungspolitik und WohnungsWirtschaft

(1) Der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes sind für die 
Verwirklichung der Wohnungspolitdk im Bezirk verantwort
lich. Sie gewährleisten die umfassende Nutzung und rationelle 
Bewirtschaftung des gesamten Wohnungsfonds zur Verbesse
rung der Wohnbedingungen der Bürger.

(2) Der Bezirkstag beschließt auf der Grundlage der Rechts
vorschriften mit dem Fünfjahrplan grundsätzliche Aufgaben 
für die Wohnraumlenkung und die Wohnungs Wirtschaft. Der 
Rat des Bezirkes legt die Entwicklung der Betriebe und 
Einrichtungen der Wohnungswirtschaft und der sozialistischen 
Wohnungsbaugenossenschaften fest.

§29
Land-, Forst- and Nahrangsgäterwirtschaft

(1) Der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes sind für die 
komplexe staatliche Leitung der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft im Bezirk verantwortlich. Sie fördern die 
gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung der LPG und 
VEG sowie die ständige Vertiefung ihrer Kooperationsbezie
hungen und gewährleisten die umfassende Nutzung der Poten
zen des genossenschaftlichen Eigentums.

(2) Der Rat des Bezirkes konzentriert seine Tätigkeit darauf, 
auf dem Weg der umfassenden Intensivierung die natürlichen 
und ökonomischen Produktionsbedingungen komplex zu er
schließen, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt durch
zusetzen und die planmäßige und proportionale Entwicklung 
der Pflanzen- und Tierproduktion einschließlich der Nah
rungsgüterwirtschaft zu sichern.

(3) Der Rat des Bezirkes ist für die Leitung und Planung 
der bezirksgeleiteten Kombinate, Betriebe und Einrichtungen 
der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft verantwort
lich. Er gewährleistet die Plandurchführung in den Kreisen, 
die Erschließung aller für die Steigerung der Produktion ver
fügbaren Ressourcen sowie einen hohen Grad der Eigenver
sorgung im Territorium. Er organisiert das effektive Zusam
menwirken aller am landwirtschaftlichen Reproduktionsprozeß 
und an der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
beteiligten Kombinate, Betriebe, Genossenschaften und Ein
richtungen bei der Steigerung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und der Herstellung hochwertiger Fertigerzeugnisse. 
Der Rat des Bezirkes leitet und plant die effektive Nutzung 
des land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Bodens bei stän
diger Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und die fischwirt
schaftliche Nutzung der Binnengewässer sowie die Maßnah
men zum Schutz des land- und forstwirtschaftlichen Boden
fonds.

(4) Der Rat des Bezirkes leitet das Veterinärwesen und den 
Pflanzenschutz sowie die veterinärhygienische Überwachung 
der Produktion von Nahrungsgütern und Rohstoffen tierischer 
Herkunft im Bezirk. Er ist für die Durchführung der Aufgaben 
des Jagdwesens, des Naturschutzes sowie der Landschaftsge
staltung verantwortlich.

(5) Die Bestimmungen für die LPG gelten in diesem Gesetz 
entsprechend für gärtnerische Produktionsgenossenschaften, 
Produktionsgenossenschaften der Binnenfischer und andere 
Produktionsgenossenschaften im Bereich der Landwirtschaft 
und deren kooperative Einrichtungen.

§30

Verkehrswesen

(1) Der Bezirkstag und der Rat des Bezirkes legen die Auf
gaben zur Entwicklung des ört.lichgeleiteten Verkehrswesens


